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47. Jahrgang, Nr. 6, vom 08.02.2019 
 

 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
für Staatsangehörige der übrigen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) zur Wahl zum Europäi-
schen Parlament in der Bundesrepublik 
Deutschland 
 
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments 
aus der Bundesrepublik Deutschland statt. 
An dieser Wahl können Sie aktiv teilneh-
men, wenn Sie am Wahltag 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übri-
gen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on besitzen, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der 
Bundesrepublik Deutschland oder in den 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union* eine Wohnung innehaben oder sich 
mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhn-
lich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird 
ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den 
genannten Gebieten angerechnet), 
4. weder in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, dessen Staatsangehörigkeit 
Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausgeschlossen 
sind, 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundes-
republik Deutschland eingetragen sind. Die 
erstmalige Eintragung erfolgt nur auf An-
trag. Der Antrag ist auf einem Formblatt 
zu stellen; er soll bald nach dieser Be-
kanntmachung abgesandt werden. 
 
 
 

 
 
 
Einem Antrag, der erst nach dem 5. Mai 
2019 bei der zuständigen Gemeindebe-
hörde eingeht, kann nicht mehr entspro-
chen werden (§ 17a Absatz 2 der Europa-
wahlordnung). 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages 
bei den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment am 13. Juni 1999 oder einer späteren 
Wahl zum Europäischen Parlament in ein 
Wählerverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, so ist 
ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die 
Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, 
sofern die sonstigen wahlrechtlichen Vo-
raussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie bis zum oben angegebenen 21. 
Tag vor der Wahl (5. Mai 2019) gegenüber 
der zuständigen Gemeindebehörde auf 
einem Formblatt beantragen, nicht im 
Wählerverzeichnis geführt zu werden. Die-
ser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen 
zum Europäischen Parlament, bis Sie er-
neut einen Antrag auf Eintragung in ein 
deutsches Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 
1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bun-
desrepublik Deutschland eingetragen wor-
den, müssen Sie für eine Teilnahme an der 
Wahl einen erneuten Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis stellen. 
Nach einem Wegzug in das Ausland und 
erneutem Zuzug in die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein erneuter Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis erfor-
derlich. 
 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie in-
formierende Merkblätter können bei allen 
Gemeindebehörden in der Bundesrepublik 
Deutschland angefordert werden, außer-
dem stehen sie unter 
www.bundeswahlleiter.de zum Download 
bereit. 
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Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist 
unter anderem Voraussetzung, dass Sie 
am Wahltag 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutsch-
land noch in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, dem Sie angehören, von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvor-
schlägen ist eine Versicherung an Eides 
statt abzugeben über das Vorliegen der 
oben genannten Voraussetzungen für die 
aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
Euskirchen, den 28.01.2019   
 
Der Kreiswahlleiter für die Europawahl 
2019 im Kreis Euskirchen 
 
gez. Rosenke    
(Landrat) 
________________ 
* Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem Zeitpunkt, 
ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Verträge dort keine 
Anwendung mehr finden. 
 
___________________________________________________ 

Ende der Öffentlichen Bekanntmachung 

 

Ausschuss für Bildung, 
Kultur, Sport, Soziales, 
Städtepartnerschaften 
und Tourismus 

 
23. Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung, Kultur, Sport, Soziales, Städte-
partnerschaften und Tourismus der 
Stadt Bad Münstereifel am 
 

Dienstag, den 12.02.2019, 18:00 Uhr, 
im Rats- und Bürgersaal in Bad Müns-
tereifel, Eingang Marktstraße 15, 1. OG. 
 

 
 

Tagesordnung: 

I. Öffentliche Sitzung 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen 

Bekanntmachung der Sitzung sowie 
der ordnungsgemäßen Einladung und 
Beschlussfähigkeit des Ausschusses 
für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, 
Städtepartnerschaften und Tourismus 
Erläuterung: Hierzu wird auf § 9 i. V. m. 
§ 23 der Geschäftsordnung verwiesen. 

 
2. Feststellung über den Eingang von 

Einwendungen gegen die Niederschrift 
über die Sitzung des Ausschusses für 
Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städ-
tepartnerschaften und Tourismus vom 
28.11.2018 Erläuterung: Hierzu wird 
auf § 21 Abs. 7 und 8 i. V. m. § 23 der 
Geschäftsordnung verwiesen. 

 
 Angelegenheiten für Kultur, Sport, 

Soziales, Städtepartnerschaften und
Tourismus 

 
3. Mitgliedschaft in der Nordeifel Touris-

mus GmbH (NeT) 
hier: Bericht der Geschäftsführung 

 
4. Vorstellung Sportstättenkonzept 
 
5. 2. Satzung zur Änderung der Satzung 

zur Erhebung von Benutzungsentgel-
ten für die Inanspruchnahme städti-
scher Einrichtungen 

 
6. 5. Satzung zur Änderung der Satzung 

und Tarifordnung für die Benutzung der 
Sporthallen in der Stadt Bad Müns-
tereifel 

 
7. Anfragen und Mitteilungen 
 
 Schulische Angelegenheiten 
 
8. Förderprogramme zur Sanierung der 

Schulen 
hier: Abstimmung der einzelnen Maß-
nahmen 

 
9. Anfragen und Mitteilungen 
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II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
 Schulische Angelegenheiten 
 
1. Anfragen und Mitteilungen 
 
 Angelegenheiten für Kultur, Sport, 

Soziales, Städtepartnerschaften und 
Tourismus 

 
2. Umsetzung Sportstättenkonzept; 

hier: Vergabe Fachberatung 
 
3. Unterbringung ausländischer Flüchtlin-

ge; 
hier: Übersicht der Unterbringungska-
pazitäten - Vertragsverlängerungen 

 
4. Anfragen und Mitteilungen 
 
gez. Eberhard Kremer 
(Vorsitzender) 
 

Unter www.bad-muenstereifel.de/ 
seiten/bürgerservice/hs_ratsinformationssystem  
finden Sie Informationen über den Rat und seine 
Ausschüsse, Sitzungstermine, Tagesordnungen 

und öffentliche Vorlagen 

 
 
Bürgersprechstunden 
 
Die Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian 
hält monatlich Bürgersprechstunden ab. 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Probleme 
der Bürgermeisterin persönlich vorzutra-
gen.  
Damit diese Einzelgespräche möglich sind, 
ist eine Anmeldung erforderlich. 
 
Die nächsten Sprechstunden finden wie 
folgt statt: 
 
Mittwoch, 13. März 2019  
in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr 
im Pfarrheim in Iversheim,  
Buschhöhlenweg 4 
 
 

Donnerstag, 4. April 2019 
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr 
im Konferenzraum der Stadtverwaltung 
Bad Münstereifel, Eingang Zimmer 19 
 
Donnerstag, 9. Mai 2019 
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr 
in der Begegnungsstätte  
in Mahlberg, Breitestr. 46 
 
Donnerstag, 6. Juni 2019 
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr 
im Jugendraum der Mehrzweckhalle  
in Arloff 
 
Donnerstag, 4. Juli 2019 
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr 
im Nebenraum der Sporthalle  
in Mutscheid, Arandstr. 33 
 
Anmeldungen und  
verbindliche Terminvergaben  
über das Vorzimmer der Bürgermeisterin, 
Rathaus, Marktstraße 11, - Zimmer 19  
� 02253/505-101 (Frau Ohlert) 

 
VHS-Kurs  
Hatha-Yoga für fortge-
schrittene Anfänger bis 
Mittelstufe mit Faszien-
training 
 
 

Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende, 
die seit einigen Semestern Hatha-Yoga 
üben und ihre Fähigkeiten in Beweglich-
keit, Pranayama und Meditation vertiefen 
wollen. Das Programm wird durch Faszien-
training abgerundet.  
Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, Mat-
te, dicke Socken, Wolldecke und ein Kis-
sen mit.  
Leitung: Frau Anita Potyka 
Beginn: 21.02.2019, 18.00 Uhr -19.45 Uhr  
16 x donnerstags, 37 Ustd.  
Ort: Gymnastikhalle, Grundschule, Markt-
straße 15, Bad Münstereifel 
Die Kursgebühr beträgt 118,40 € 
Kursnummer:191-85127 
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Allgemeiner Hinweis 
auf den Hauptsteuer-
termin 15.02.2019 
 
Wie aus den im Januar 2019 (für Grund-
besitzabgaben) zugestellten Heranzie-
hungsbescheiden ersichtlich, sind die an 
die Stadt Bad Münstereifel zu zahlenden 
Abgaben in aller Regel in vierteljährlichen 
Teilbeträgen fällig. 
 
Der Versand der Bescheide zu Wasser-
/Abwasser-/Niederschlagswasser-
gebühren erfolgt voraussichtlich im März 
2019. 
 
Aus Sicherheitsgründen und aus Gründen 
der Kostenersparnis wird bei der Stadtkas-
se keine Barkasse mehr geführt. Deshalb 
sind die jeweils fälligen Abgabenbeträge 
auf eines der Girokonten der Stadtkasse 
Bad Münstereifel einzuzahlen. 
Die entsprechenden Bankverbindungen 
(unterschiedliche für Grundbesitzabgaben 
und Wasser-/Abwasser-/Niederschlags-
wassergebühren) finden Sie auf den Ihnen 
zugesandten Bescheiden. 
 
Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten 
und Kosten (Vermeidung unnötiger Mahn-
gebühren und Säumniszuschlägen) bittet 
die Stadtkasse für eine pünktliche Zahlung 
zu sorgen. 
 
Damit die Zahlungen bei der Stadtkasse 
ordnungsgemäß verbucht werden können, 
ist bei der Überweisung oder Einzahlung 
bzw. bei Zahlung durch Scheck die Anga-
be des im Heranziehungsbescheid ausge-
druckten Debitoren-Nr. erforderlich. Bei 
Beträgen für mehrere Debitoren-Nrn. 
kann neben der Angabe aller Debitoren-
Nrn. auf die Angaben zur Aufteilung des 
Gesamtbetrages nicht verzichtet werden. 
 
Zahlungen für Grundbesitzabgaben und 
Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswasser-
gebühren dürfen nicht mehr auf einem 
Überweisungsträger vorgenommen wer-

den, da unterschiedliche Bankverbin-
dungen bestehen. 
 
Mahnungen 
Sobald der jeweilige Fälligkeitstermin 
überschritten und ein Zahlungseingang auf 
dem Debitorenkonto nicht vermerkt ist, 
wird für den Abgabenschuldner automa-
tisch wegen der säumigen Zahlung eine 
Mahnung ausgedruckt, in der neben dem 
fälligen Abgabenbetrag auch die aufgrund 
gesetzlicher Grundlage festzusetzenden 
Mahngebühren und Säumniszuschläge 
ausgewiesen sind. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Die mit einer Mahnung verbundenen Un-
annehmlichkeiten (Schriftverkehr, Telefon-
gespräche, Mahngebühren usw.) können 
Sie vermeiden, wenn Sie sich am Last-
schrifteinzugsverfahren beteiligen. Zu die-
sem Zweck brauchen Sie lediglich der 
Stadt Bad Münstereifel den dem Jahres-
abgabenbescheid beigefügten Vordruck 
„SEPA-Lastschriftmandat“ oder den Vor-
druck aus dem Internet ausgefüllt bei der 
Stadt Bad Münstereifel einzureichen (An-
schrift steht auf dem Vordruck). Alles wei-
tere erledigt die Stadtkasse für Sie. Warten 
an den Kassenschaltern und lange Wege 
gibt es für Sie nicht mehr. 
Außerdem können Sie in Zweifelsfällen der 
Abbuchung bei Ihrem Kreditinstitut wider-
sprechen. Falls für Sie bei Abbuchung des 
Betrags nicht erkenntlich sein sollte für 
„was“ der Betrag abgebucht wurde, setzen 
Sie sich bitte vor Stornierung mit der 
Stadtkasse in Verbindung. Sollte die Ab-
buchung einmal storniert werden, sieht 
sich die Stadt Bad Münstereifel leider 
gezwungen, aufgrund der steigenden 
Rücklastschriftgebühren, die Abbu-
chungsvollmacht zu löschen. Ab diesem 
Zeitpunkt müssen die Zahlungen wieder 
von Ihnen vorgenommen werden.  
Im Zusammenhang mit der Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats ist noch wichtig 
zu beachten, dass hierin alle Abgabenar-
ten erfasst sind, für die Sie eine Abbu-
chung wünschen.  
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NOCHMALS DER HINWEIS: 
Durch pünktliche Zahlung der fälligen 
Abgabenforderungen vermeiden Sie 
unnötige Unannehmlichkeiten 
                         oder 
nehmen Sie an dem für Sie vorteilhaften 
Lastschrifteinzugsverfahren teil, dann 
erledigt die Stadtkasse alle anfallenden 
Formalitäten für Sie. 
 

 
Stellenausschreibung 
 
Die Stadt Bad Münstereifel sucht zum 
01.04.2019  
 
eine Bilanzbuchhalterin /  
einen Bilanzbuchhalter (m/w/d)  
 
für den Bereich der Stadtwerke 
 
Das Aufgabengebiet umfasst im We-
sentlichen: 

 
- Erstellen von Jahresabschlüssen nach 

deutschem Handelsrecht, Überleitung 
in Bilanzen nach Steuerrecht 

- Erstellen von Wirtschaftsplänen und 
Soll-Ist-Vergleichen 

- Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts-
prüfer 

- Organisation aller Vorgänge im Rech-
nungswesen  

- Überwachung und Buchung sämtlicher 
Einnahmen und Ausgaben, Erlöse und 
Kosten  

- Erstellen von Erfolgsrechnungen und 
strategischen Planungen (BWA) 

- Mitarbeit bei Kalkulationen, Budgetpla-
nungen, Kostenstellenrechnungen 

- Erstellung der Anlagen- und Finanz-
buchhaltung 

- Erstellung von Gebührenkalkulationen 
- Reporting der geschäftlichen Zahlen 

an Betriebsleitung und politische Gre-
mien 

- Erstellung der konsolidierten Umsatz-
streuererklärung 

- Erstellung von Gebührenbescheiden 
und Kostenersatzbescheiden 

Wir erwarten von Ihnen: 
 
• Eine abgeschlossene kaufmännische 

oder Verwaltungsausbildung mit einer 
Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter/-in 
bzw. ein abgeschlossenes Studium mit 
dem Schwerpunkt Rechnungswesen 

 
 
Wünschenswert sind außerdem: 
 
• Kenntnisse in der Software Datev für 

das betriebliche Rechnungswesen / 
Kommunale Abgaben 

• Erfahrungen im Umsatzsteuerrecht 
und Körpersteuerrecht 

• Gute allgemeine EDV-Kenntnisse,   
sicherer Umgang in MS Office 

• Eigeninitiative, Selbstständigkeit sowie 
Teamfähigkeit 

 
Wir bieten Ihnen: 
 
• unbefristete Vollzeitbeschäftigung 
• eine tarifgerechte Vergütung bis zur 

Entgeltgruppe 9b  TVöD (je nach per-
sönlicher Voraussetzung) 

• Zusatzversorgung im öffentlichen 
Dienst 

• flexible Arbeitszeiten 
 
Bewerbungen aller Altersgruppen, unab-
hängig von Geschlecht, einer Behinde-
rung, dem ethnischen Hintergrund, der 
Religion, Weltanschauung oder sexuellen 
Identität sind erwünscht.  
 
Die Stadt Bad Münstereifel betreibt Frau-
enförderung auf der Grundlage eines 
Frauenförderplans. Bewerbungen von 
Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Auf 
die Teilbarkeit der Stelle wird hingewiesen.  
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.  
 
Mit dem Absenden der Bewerbungen er-
klärt die Bewerberin / der Bewerber ver-
bindlich, dass sie/er die „Datenschutzricht-
linien für Bewerbungsverfahren der Stadt 
Bad Münstereifel“ gelesen hat, diese ak-
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zeptiert und er/sie der Personalstelle der 
Stadt Bad Münstereifel die ausdrückliche 
Einwilligung erteilt, dass diese die übermit-
telten Daten zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Bewerbungsverfahren erheben, 
verarbeiten und nutzen darf. Die „Daten-
schutzrichtlinien für Bewerbungsverfahren 
der Stadt Bad Münstereifel“ können unter: 
 
www.bad-muenstereifel.de → Rat-
haus & Service → Rathaus & Bürger-
information → Personal → Stellen-
angebote 
 
eingesehen werden. 
 

Haben Sie noch Fragen? 
Nähere Informationen zur Stadt Bad Müns-
tereifel finden Sie unter www.bad-
muenstereifel.de. 

Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau 
Rößler (Tel. 02253/505-113) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann 
senden Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen (vorzugsweise elektro-
nisch in einer zusammengefassten pdf-
Datei von maximal 4 MB)  

 

bis spätestens zum 28.02.2019 an:  

bewerbungen@bad-muenstereifel.de 

Falls Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in 
Papierform einreichen, senden Sie uns 
bitte ausschließlich Kopien zu, da keine 
Rücksendung erfolgt. Eine Abholung ist 
möglich, andernfalls werden alle Unterla-
gen nach Abschluss des Bewerbungsver-
fahrens vernichtet.  
 
Teilen Sie uns außerdem Ihre E-Mail-
Adresse und eine Telefonnummer mit, un-
ter der Sie erreichbar sind. 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
Die Stadt Bad Münstereifel sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
eine Sachbearbeiterin /  
einen Sachbearbeiter (m/w/d) für den 
kommunalen Ordnungsdienst  
 
im Amt für öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Soziales 
Das Aufgabengebiet umfasst über-
wiegend Außendiensttätigkeiten, 
und zwar zur:  

 
- Überwachung der Einhaltung der ord-

nungsbehördlichen Verordnung zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen   Si-
cherheit und Ordnung im Rahmen der 
allgemeinen Gefahrenabwehr sowie 
der Überwachung der Marktveranstal-
tungen, 

- Überwachung und Kontrolle innerhalb 
der Zuständigkeiten der kreisangehöri-
gen Stadt im Bereich der Gaststätten, 
Veranstaltungen, der Spielhallen, des 
Reisegewerbes, des Tierschutzrech-
tes, Landeshundegesetzes, Abfallwirt-
schaftsrechtes und Immissionsschutz-
rechtes, 

- Kontrolle der Einhaltung des  
Ladenöffnungs-, Sonn- und Feiertags-
rechtes, 

- Durchführung von örtlichen Ermitt-
lungen, Schulzuführungen und Orts-
terminen zur Wildschadensschätzung 
sowie sonstiger ordnungsbehördlicher 
Aufgaben im Außendienst, 

- technische Kontrolle und Wartung der 
Parkscheinautomaten, 

- Durchführung von verkehrslenkenden 
Maßnahmen und von Verkehrsmes-
sungen sowie der Mitwirkung bei der 
Überwachung und Anbringung von 
Verkehrszeichen 

- Unterstützung bei der Überwachung 
des ruhenden Verkehrs und straßen-
rechtlicher Sondernutzung 
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Wir erwarten von Ihnen: 
 
• erfolgreicher Abschluss als Verwal-

tungsfachangestellte/r bzw. des Ver-
waltungslehrgangs I oder 

• abgeschlossene handwerkliche oder 
technische Berufsausbildung, 

• handwerkliches und technisches Ge-
schick 

• Eigeninitiative, Selbstständigkeit sowie 
Teamfähigkeit, 

• Kenntnisse in MS Office, 
• Gute mündliche und schriftliche Aus-

drucksfähigkeit, 
• Bereitschaft, auch außerhalb der übli-

chen Arbeitszeit Dienst zu leisten und 
erreichbar zu sein einschl. der Teil-
nahme an einem bedarfsorientierten 
Rufbereitschaftsdienst, 

• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der 
Klasse III bzw. B oder BE und die Be-
reitschaft zum Einsatz eines privaten 
PKW´s gegen Entschädigung nach 
dem Landesreisekostengesetz, 

• Bereitschaft zum Tragen von Dienst-
kleidung 

 
 
Wir bieten Ihnen: 
 
• unbefristete Vollzeitbeschäftigung 
• eine tarifgerechte Vergütung bis zur 

Entgeltgruppe 6  TVöD (je nach per-
sönlicher Voraussetzung) 

• Zusatzversorgung im öffentlichen 
Dienst 

• flexible Arbeitszeiten 
 
Für die Ausübung der Tätigkeiten bedarf 
es einer hohen Belastbarkeit und der Fä-
higkeit, auch unter schwierigen Bedingun-
gen selbstständig, engagiert und überlegt 
zu agieren. Weiterhin bedarf es einer ho-
hen Leistungsfähigkeit sowie guter Organi-
sationsfähigkeit, um voraus-schauend, 
strukturiert und dienst-leistungsorientiert zu 
arbeiten.  
 
Gesucht wird daher eine teamfähige, ent-
scheidungs-, kooperations- und verantwor-
tungsfreudige Persönlichkeit, die das er-

forderliche Durchsetzungs- und Einfüh-
lungsvermögen besitzt, um auch für Bürge-
rinnen und Bürger belastende Entschei-
dungen oder Zwangsmaßnahmen ange-
messen vertreten zu können und durchzu-
setzen.  
Die Bereitschaft zum Eintritt in die Freiwil-
lige Feuerwehr wäre wünschenswert.  
 
Bewerbungen aller Altersgruppen, unab-
hängig von Geschlecht, einer Behinde-
rung, dem ethnischen Hintergrund, der 
Religion, Weltanschauung oder sexuellen 
Identität sind erwünscht.  
 
Die Stadt Bad Münstereifel betreibt Frau-
enförderung auf der Grundlage eines 
Frauenförderplans. Bewerbungen von 
Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Auf 
die Teilbarkeit der Stelle wird hingewiesen.  
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.  
 
Mit dem Absenden der Bewerbungen er-
klärt die Bewerberin / der Bewerber ver-
bindlich, dass sie/er die „Datenschutzricht-
linien für Bewerbungsverfahren der Stadt 
Bad Münstereifel“ gelesen hat, diese ak-
zeptiert und er/sie der Personalstelle der 
Stadt Bad Münstereifel die ausdrückliche 
Einwilligung erteilt, dass diese die übermit-
telten Daten zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Bewerbungsverfahren erheben, 
verarbeiten und nutzen darf. Die „Daten-
schutzrichtlinien für Bewerbungsverfahren 
der Stadt Bad Münstereifel“ können unter: 
 
www.bad-muenstereifel.de → Rat-
haus & Service → Rathaus & Bürger-
information → Personal → Stellen-
angebote 
 
eingesehen werden. 
 

Haben Sie noch Fragen? 
Nähere Informationen zur Stadt Bad Müns-
tereifel finden Sie unter www.bad-
muenstereifel.de. 
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Personalrechtliche Fragen beantwortet 
Ihnen gerne Frau Rößler (Tel. 02253/505-
113). Für fachliche Fragen steht Ihnen als 
Ansprechpartner Herr Reidenbach (Tel. 
02253/505-230) zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann 
senden Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen (vorzugsweise elektro-
nisch in einer zusammengefassten pdf-
Datei von maximal 4 MB) 

bis spätestens zum 28.02.2019 an:  

bewerbungen@bad-muenstereifel.de 

Falls Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in 
Papierform einreichen, senden Sie uns 
bitte ausschließlich Kopien zu, da keine 
Rücksendung erfolgt. Eine Abholung ist 
möglich, andernfalls werden alle Unterla-
gen nach Abschluss des Bewerbungsver-
fahrens vernichtet.  
 
Teilen Sie uns außerdem Ihre E-Mail-
Adresse und eine Telefonnummer mit, un-
ter der Sie erreichbar sind. 
 
 

�������� 

Werner-Biermann- 
Stadtbücherei 
Bad Münstereifel 
�������� 
Stellt vor: 
Buch des Monats 
Februar: 
“Der Ernährungskom-
pass“ 
von Bas Kast 
Spiegel Bestseller 
 
Als der Wissenschaftsjournalist Bas Kast 
gerade 40-jährig mit Schmerzen in der 
Brust zusammenbrach, stellte sich ihm 
eine existenzielle Frage: Hatte er mit Junk-
food seine Gesundheit ruiniert? Er nahm 

sich vor, seine Ernährung radikal umzu-
stellen, um sich selbst zu heilen. Doch was 
ist wirklich gesund? Eine mehrjährige Ent-
deckungsreise in die aktuelle Alters- und 
Ernährungsforschung begann. Was essen 
besonders langlebige Völker? Wie nimmt 
man effizient ab? Lassen sich typische 
Altersleiden vermeiden? Kann man sich 
mit bestimmten Nahrungsmitteln „jung es-
sen“? Vieles, was wir für gesunde Ernäh-
rung halten, kann uns sogar schaden. Aus 
Tausenden sich zum Teil widersprechen-
den Studien filtert Bas Kast die wissen-
schaftlich gesicherten Erkenntnisse über 
eine wirklich gesunde Kost heraus.  
 
Erfahren Sie mehr davon im Medienkata-
log unter www.bad-muenstereifel.de oder 
besuchen Sie uns in der Stadtbücherei. 
 
Werner- Biermann-Stadtbücherei  
Bad Münstereifel 
Kölner Str. 4 (am Werther Tor) 
53902 Bad Münstereifel 
(02253) 80 41 
 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag 10.00 - 18.00 Uhr 
Donnerst.12.00 - 18.00 Uhr 
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr 
 
 

Euroschlüssel für Men-
schen mit Behinderung 
 
Um Menschen mit Behinderung den Zu-
gang zum Rathaus zu erleichtern, wurden 
an den beiden Gebäuden Marktstraße 11 
und 15 Klingelschlösser für Euroschlüssel 
angebracht. 
Mit Hilfe eines Euroschlüssels können so 
Menschen mit Behinderung an diesen 
Schlössern eine im Rathaus installierte 
Klingel auslösen.  
Für das Gebäude Marktstraße 11 befindet 
sich die Vorrichtung an der roten Seiten-
wand in der Fibergasse. Ein Schild weist 
auf die Schlüsselklingel hin.  
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Die Klingel Marktstraße 11 ertönt in der 
Telefonzentrale/Infostelle im Roten Rat-
haus und ist dafür gedacht, dass ein Mitar-
beiter aus dem Rathaus der klingelnden 
Person hilft ins Rathaus zu gelangen und 
anschließend auch bei Verwaltungsange-
legenheiten weiterhilft. 
 
Die Klingel Marktstraße 15 befindet sich 
direkt unterhalb der bisherigen Klingel 
rechts neben der Eingangstür, Marktstraße 
15. Auch hier ist ein entsprechendes Hin-
weisschild angebracht. 
 

 
 

Diese Klingel ertönt aber nur im Rats- und 
Bürgersaal und ist lediglich für den Zugang 
zu Veranstaltungen, Sitzungen usw. in die-
sem Saal gedacht. Sachbearbeiter oder 
Sachbearbeiterinnen sind über diese Klin-
gel nicht zu erreichen. 
 
Ein Euroschlüssel kann für 20,00 € bei 
folgender Firma angefordert werden: 
 
CBF-Darmstadt e. V. 
Pallaswiesenstraße 123a 
64293 Darmstadt 
Tel.: 06151/812210 
 

Voraussetzungen: 
Schwere Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer, 
Stomaträger, Blindheit, Schwerbehinderte, 
welche hilfsbedürftig sind und gegebenen-
falls eine Hilfsperson brauchen, an Multip-
ler Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcero-
sa erkrankte Menschen und Menschen mit 
chronischen Blasen-/Darmleiden  
 

Familien Kompass  
 
Der Familien Kompass des Kreises Eus-
kirchen ist in der 2. Auflage erschienen. 
Die Broschüre bietet Familien aus dem 
Kreis Euskirchen eine Übersicht über eine 
Vielzahl verschiedener Dienstleistungen, 
Hilfe- und Unterstützungsangebote bietet. 
Sie finden Informationen und Adressen zu 
den Themen: 

1. Erste Wege nach der Geburt 
2. Wirtschaftliche Hilfen 
3. Hilfen und Beratung 
4. Betreuung und Förderung 
5. Gesundheit 

Die druckfrische Broschüre liegt an folgen-
den Stellen im Rathaus aus: 
• Einwohnermeldeamt (Marktstr. 11) 
• Sozialbüro (Marktstr. 15) 
• Amt für Bildung, Wirtschaftsförderung 

und Tourismus (Marktstr. 15) 
 

Große Hüpfburg -  
völlig Kostenlos 
 

Seit 2017 kann dank zahlreicher Sponso-
ren aus der Region eine mobile Hüpfburg 
bei der Tankstelle von Sabine Hehs in Bad 
Münstereifel, Kölner Straße 166, Tel.: 
02253/4010 oder per Mail: sabi-
ne.hehs@tankstelle.de ausgeliehen wer-
den.  
Die Hüpfburg kann von Bad Münstereifeler 
Vereinen, Kindergärten, Schulen und sozi-
alen Einrichtungen kostenfrei genutzt wer-
den. 
Der Firma Hehs gilt ein besonderer Dank, 
da sie sich bereit erklärt hat, nicht nur die 
Ausleihe abzuwickeln, sie übernimmt zu-
dem auch die Steuer und die Versicherung 
des mobilen Hüpfburg Anhängers. 
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Neues Wohngebiet „Am Mühlenberg“ 
in Houverath vorgestellt 
 

 
v.l.n.r.: Hans Georg Schäfer (technischer Betriebsleiter Stadtwerke), Georg Schmiedel (Ge-
schäftsführer F&S concept), Willi Müller (kaufmännischer Betriebsleiter Stadtwerke) , Jörg 
Frühauf (Geschäftsführer  F&S concept),  Carmen Haltenhof (Planungsamt Stadt Bad Müns-
tereifel),  Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian, Frank Dibowski (CDU-Fraktion), Edmund 
Daniel (UWV-Fraktion) 
 
Am 4. Februar stellte Bürgermeisterin 
Sabine Preiser-Marian zusammen mit 
Georg Schmiedel und Jörg Frühauf, 
Geschäftsführer der Firma F&S con-
cept das neue Wohngebiet „Am Müh-
lenberg“ in Bad Münstereifel Hou-
verath vor.  
Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian 
betont die sehr gute Zusammenarbeit 
mit der Firma F&S concept und freut 
sich, dass die Firma neben dem Bau-
gebiet in Kirspenich nun auch in Hou-
verath die Projektentwicklung über-
nommen hat. 
Kindergarten und Grundschule sowie 
ein reges Vereinsleben erwarten die  
Neubürger in Houverath und die „Alt-
Bürger“ dürfen sich auf neue Nachbarn 

freuen, die das Dorfleben bereichern. 
Bald wird es zudem auch wieder einen 
Nahversorger im nahe gelegenen Ort 
Wald geben. 
Georg Schmiedel von der zuständigen 
Projektentwicklungsgesellschaft ist 
froh, dass das Gebiet mit Unterstüt-
zung von Verwaltung und Politik entwi-
ckelt werden konnte. Er ist sich sicher, 
dass die Grundstücke preislich, aber 
auch von der Lage her, interessant für 
Neubürger sind.  
13 Grundstücke mit Grundstücksgrö-
ßen von 450 bis 700 m² stehen in dem 
Baugebiet zur Verfügung. Vorgesehe-
ne Bauweise ist Einzel- und Doppel-
häuser.
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DRK – Schwerpunkt-KiTa Inklusion und            
Familienzentrum Schönau 
 53902 Bad Münstereifel-Schönau, Wiesentalstraße 20 
anerkannter Bewegungskindergarten des LSB in NRW 

Tel. 02253/6522 
Fax. 02253/544437      
Mail kitaschoenau@drk-eu.de 
Kontakt und Anmeldung: Trudi Baum 
 

Elternberatung nach KES 
Leitung: Frau Renate Ismar-Limito 
Frau Ismar-Limito bietet das Beratungskonzept 
KES an, welches von der Universität zu Köln entwi-
ckelt wurde und Eltern/Alleinerziehende bei Erzie-
hungsschwierigkeiten mit Kindern bis zum 
14.Lebensjahr berät. 
Nachfrage im Familienzentrum 
Neu…Neu…Neu…Neu…Neu…Neu 
Beratung von Eltern, die Kinder mit ADHS oder 

ADS haben. 

 

Dienstag, 12.02.2019 Info-Veranstaltung 

1) Zum Vorschulprogramm „Segel setzen-

Leinen los!“ – Auf Piratenreise im letzten 

Kitajahr – hierbei handelt es sich um ein 

Programm zur Förderung schulischer Ba-

siskompetenzen. 

2) Zum sich anschließenden Programm 

„Würzburger Trainingsprogramm“ – Förde-

rung der phonologischen Bewusstheit –alle 

Elemente der deutschen Sprache werden 

über das Hören gelernt 

Folgende Uhrzeiten werden angeboten: 

12.02.19    9:00 – 11:00 Uhr 

12.02.19  14:00 – 16:00 Uhr 

12.02.19  19.00 -  21:00 Uhr 

Bitte im Familienzentrum anmelden 

 

Terminankündigung…Terminankündigung 
Klangkonzert Freitag, 15.02.19 um 18:00 Uhr 
Workshop Klangschale, 
Samstag  09.03.19 10:00-13.00 Uhr 
Info und Anmeldung: 02440/9588820 
                     

Kooperationspartner Kindertagespflege: 
Tanja Larscheid, Schönau, 02253/6358 
Natascha Schneider, Hohn, 02253/545276 
Gabriele Thien, Eschweiler, 0175-1090190 
Maria Haag, Mahlberg, 02257/1223 
Sandra Plum-Gohlke, Strempt 01578/8544666 
Neu: Gabi Schmitz, Iversheim 02253-932814 
Neu:Nina Sadauskas, Rodert 02253-3173732 
A.Fischenich, Babysitter 02253/960228 
 

 
 
 
 
 
In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz EU:  

Spiel, Spaß und Bewegung 
für Kinder von 1 bis 3 Jahren 

donnerstags, 10.30-12.00 Uhr 
Familienzentrum 
St. Chrysanthus und Daria  
Kapuzinergasse 13  
 
In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz EU:  

„Bald bin ich Schulkind“ 
Übergang von der Kita in die Grundschule 
Wir haben Angebote entwickelt, die Ihnen ei-
nen optimalen Start in den „neuen Alltag Schu-
le“ ermöglichen können.  
• Neuer Lebensabschnitt meines Kindes 
• Neuer Alltag Schule 
• Loslassen - positive Trennung  
• Fragen, Ängste, Sorgen  
• Rituale  
• Wie begleite ich mein Kind im Schulalltag?  
• Balance zwischen Leistung und Entspan-

nung  
• Hausaufgaben: Wieviel Hilfe braucht mein 

Kind, was soll es alleine leisten?  
• Kommunikationsmöglichkeiten zwischen 

Kindern, Elternhaus und Schule 
Mittwoch, 13. Febr. 2019, 14.30-16.00 Uhr 
Familienzentrum 
St. Bartholomäus/ Arloff 
 
In Kooperation mit dem Kreissportbund Euskirchen: 

Psychomotorik für Familien mit Kindern 
unter 3 Jahren 

Die Kinder können durch die Psychomotorik 
ein ganzheitliches Bild ihres Körpers entwi-
ckeln, eigene Kräfte und Fähigkeiten kennen-
lernen und einschätzen (Selbsteinschätzung). 
Kursleitung: Britta Frank 
mittwochs, 10.30-11.30 Uhr 
Kath. Kindergarten 
St.Bartholomäus, Arloff 
 
Systemische Beratung in allen Lebenslagen 
bietet im Bedarfsfall an:  
Frau Dana Hauptmann-Sieger,  
02253/ 544526,         
bzw. Mail an: Dana.Hauptmann@gmx.de 
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Wochenmarkt 
Mittwochs findet vor dem St. Michael-Gymnasium und 
freitags im Bereich vor der Stiftskirche in der Zeit von 
08.00 Uhr bis 13.00 Uhr der Wochenmarkt statt. 
 
Notdienst 
Der ambulante ärztliche Notfalldienst NRW ist unter 
�-Nr.: 116 117 (bundesweit, kostenfrei) zu den 
folgenden Zeiten zu erreichen.  
Mo, Di und Do von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.30 
Uhr.  
Mi und Fr von 13.00 Uhr bis zum Folgetag 7.30 Uhr.  
Sa, So und Feiertage von 7.30 Uhr bis zum Folgetag 
7.30 Uhr. 
 
Öffnungszeiten der Notfalldienstpraxen in den 
Krankenhäusern Euskirchen und Mechernich: 
Sa, So und an Feiertagen von 7.30 bis 22.00 Uhr und 
Mi von 14.00 bis 22.00 Uhr. 
 
In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie: 112 ! 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Der zahnärztliche Notfalldienst ist über die �-Nr.: 
01805/986700 (18 Ct/min) zu erreichen. 
 
Apotheken-Notdienst-Hotline: 
Die Apotheker Nordrhein sind über eine eigene Not-
dienst-Hotline erreichbar. Unter der �-Nr.: 
0800/0022833, vom Handy 22833 kann man die 
nächstgelegene dienstbereite Apotheke erfragen. Auf 
Wunsch wird man auch sofort mit der Notdienst-
Apotheke verbunden. 
 
Tierärztlicher Notfalldienst: 
9.2. u. 10.2. Praxis Lott-Letzner u. Letzner,  
Euskirchen, �-Tel.: 02251-80200 
 
 
www.tieraerzte-kreis-euskirchen.de 
 
Seelsorgerische Notfall-Nummern 
Kath. Kirche: Notfall-Handy 0171-8752562 
Ev. Kirche: Gemeindebüro 02253-6146 
 
Straßenbeleuchtung: 
RWE  0800-4112244 
KEV, Kall 02441-820 
 
Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Bad Münster-
eifel nach Dienstschluss: 
Betriebszweige Wasser und Abwasser:  
02253/505-197 
TaxiBusPlus und Rollstuhl-Taxi (Linie 887) 
„Die flexible Ergänzung zum Bus“ 
02441-99 45 45 45 (Festnetz-Preis) 
 
Ausgabe Lebensmittel der Tafel e.V. 
Tafel e.V. Bad Münstereifel-Iversheim, Mühlengasse 
10, Ausgabe von Lebensmitteln für Berechtigte mit 
SGBII-(Hartz IV), Wohngeld- oder Asylbewerberleis-
tungsbescheid, Rentner*innen mit einem Einkommen 
unter 1000€, immer dienstags von 12.30 - 14.00 Uhr 
und freitags von 13 - 14 Uhr, Lieferung bei Alter oder 

Behinderung nach Absprache möglich, Kontakt-
Telefonnummer: 01525/4097220 
 
Selbsthilfegruppen 
Die Liste der Selbsthilfegruppen und deren turnusmä-
ßige Treffen finden Sie auf der Homepage der Stadt 
Bad Münstereifel unter: 
www.bad-muenstereifel.de -> Familien & Soziales -> 
Soziales -> Selbsthilfegruppen 
Auskünfte und Ansprechpartner der Selbst-
hilfegruppen nennt Ihnen auch gerne die Infostelle des 
Rathauses unter �-Nr.: 02253/5050. 
 
Schiedspersonen und Schiedsbezirke 
finden Sie auf der Homepage der Stadt Bad Müns-
tereifel unter: 
www.bad-muenstereifel.de -> Rathaus & Service -> 
Rathaus & Bürgerinformation -> Schiedspersonen 
 
 
 
 

 
 
 

Herausgeber des Amtsblattes/Kneipp-Kurier und für 
den Inhalt verantwortlich:  
Die Bürgermeisterin der Stadt Bad Münstereifel, 
Marktstraße 11, 53902 Bad Münstereifel 
(02253/5050). Das Amtsblatt/Kneipp-Kurier erscheint 
regelmäßig einmal wöchentlich, und zwar freitags. Ist 
dies ein Feiertag, so ist der Erscheinungstag bereits 
donnerstags. „Die Gießkanne“ mit dem Amtsblatt als 
Beilage kann von der Stadtverwaltung, Büro für Rat 
und Bürgermeisterin, gegen Erstattung der Porto-
kosten (Jahresabonnement 90 €, Einzelheft 1,80 €), 
bezogen werden. Darüber hinaus kann das Amtsblatt 
in zahlreichen Depotstellen im Stadtgebiet und bei der 
Bürgermeisterin der Stadt Bad Münstereifel, Büro für 
Rat und Bürgermeisterin, Marktstraße 11, Bad Müns-
tereifel, kostenlos abgeholt werden. Die Depotstellen 
können jederzeit bei vg. Dienststelle erfragt werden. 
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